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Stadt Grevesmühlen 
Kultur- und Sozialausschuss 
 
 

 

 
E i n l a d u n g 

 
Hiermit lade ich Sie zu einer Sitzung des Kultur- und Sozialausschusses der Stadt 
Grevesmühlen ein. 
 

Sitzungstermin: Dienstag, 06.07.2010, 19:00 Uhr 

Ort, Raum: Grevesmühlen, Kleine Alleestr. 44, Grundschule "Fritz Reuter" 

 
Tagesordnung: 
 

Öffentlicher Teil 

1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, 
der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit 
 

 

2 Einwohnerfragestunde 
 

 

3 Bestätigung der Tagesordnung 
 

 

4 Bestätigung der Niederschrift vom 11.05.2010 
 

 

5 Aufnahmekapazitäten für Schulen/Schulgebäude in Trägerschaft der 
Stadt Grevesmühlen 
 

VO/12SV/2010-
044 

6 Beratung und Beschlussfassung zum Förderantrag Nr. 18/10 
Förderverein Grundschule Fritz Reuter e.V. 
 

VO/12SV/2010-
052 

7 Informationen und Sonstiges 
 

 

 
 
Mit freundlichen Grüßen  



 
 
 
 

 

Unterschrift Einreicher Unterschrift Geschäftsbereich 
 

Stadt Grevesmühlen 

 

Beschlussvorlage 
 
 

Federführender Geschäftsbereich: 
Hauptamt 

Vorlage-Nr: 
Status: 
Aktenzeichen: 
Datum: 
Verfasser: 

VO/12SV/2010-044 
öffentlich 
 
31.05.2010 
Wulff, Manuela 

Aufnahmekapazitäten für Schulen/Schulgebäude in Trägerschaft 
der Stadt Grevesmühlen 

Beratungsfolge: 

Datum Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung 

06.07.2010 Kultur- und Sozialausschuss 
31.08.2010 Hauptausschuss 
13.09.2010 Stadtvertretung Grevesmühlen 

 
Beschlussvorschlag: 
Die Stadtvertretung Grevesmühlen beschließt die Aufnahmekapazitäten für die 
Schulen/Schulgebäude in Trägerschaft der Stadt Grevesmühlen ab dem Schuljahr 
2011/2012 in Fassung der beiliegenden Anlagen 1bis 5. 
 
 



Vorlage VO/12SV/2010-044 
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Sachverhalt:  
 
Aufgrund § 51 Nr. 4 des Schulgesetzes für das Land Mecklenburg- Vorpommern (SchulG M-
V) vom 13. Februar 2006 (GVOBl. M-V S. 41) das zuletzt durch das Gesetz vom 16. Februar 
2009 (GVOBl. S. 241) geändert worden ist, hat das Ministerium für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur M-V am 26. Januar 2010 die  Verordnung zur Festsetzung der Aufnahmekapazität 
an den öffentlichen allgemeinbildenden Schulen (Schulkapazitätsverordnung- SchulKapVO 
M-V) erlassen. 
 
Die Festlegung der Aufnahmekapazität einer Schule erfolgt durch den Schulträger im 
eigenen Wirkungskreis. Mit dem zuständigen Träger der Schulentwicklungsplanung ist 
hinsichtlich der festgelegten Aufnahmekapazität das Einvernehmen im Hinblick auf die 
Regelungen des § 1 Absatz 4 SchulKapVO M-V herzustellen. 
 
Die Verwaltung hat im Zusammenwirken mit den zuständigen Schulleiterinnen die 
Aufnahmekapazität ermittelt für: 
 

1. die Grundschule „Fritz Reuter“, Kleine Alleestraße 44 in Grevesmühlen 
2. die Grundschule „Am Ploggensee“, Ploggenseering 64 in Grevesmühlen 
3. die Regionale Schule „Am Wasserturm“, Ploggenseering 68 in Grevesmühlen 
4. die geschlossene Regionalen Schule „Am Ploggensee“, für den 

Hauptgebäudekomplex, Ploggenseering 64 in Grevesmühlen 
5. die geschlossene Regionalen Schule „Am Ploggensee“,  das Technikgebäude, 

Ploggenseering 64 in Grevesmühlen 
 
unter Berücksichtigung der: 

- tatsächlichen Raumsituation 
- Schulprogamm 
- Fachunterrichtsräume mit spezifischer Ausstattung 
- Allgemeine Unterrichtsräume 
- Unterrichtsversorgungsverordnung 2010/2011 
- Schulgesetz für das Land Mecklenburg Vorpommern 

 
 
Gemäß § 76 (9) SchulG M-V sind im Mai 2010 die betreffenden Schulkonferenzen zur 
Aufnahmekapazität angehört worden. Deren Empfehlungen sind als Anlagen 7 bis 9 
beigefügt. 

 
Die Verwaltung empfiehlt der Stadtvertretung die Aufnahmekapazitäten für die 
Schulen/Schulgebäude in Trägerschaft der Stadt Grevesmühlen in Fassung der beiliegenden 
Anlagen 1bis 5 zu beschließen. 
 
 
Laut § 2 (1) Satz 2 der SchulKapVO M-V ist anschließend mit dem Träger der 
Schulentwicklungsplanung hinsichtlich der festgelegten Aufnahmekapazität das 
Einvernehmen im Hinblick auf die Regelungen des § 1 Absatz 4 SchulKapVO M-V 
herzustellen. 
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Anlage/n: 
 

1 Verordnung zur Festsetzung der Aufnahmekapazität an den öffentlichen 
allgemeinbildenden Schulen (Schulkapazitätsverordnung- SchulKapVO M-
V); 

2 Aufnahmekapazität der Grundschule „Fritz Reuter“; 
3 Aufnahmekapazität der Grundschule „Am Ploggensee“; 
4 Aufnahmekapazität der Regionalen Schule „Am Wasserturm“; 
5 Aufnahmekapazität der ehemaligen Regionalen Schule „Am Ploggensee“, 

für den Hauptgebäudekomplex; 
6 Aufnahmekapazität der ehemaligen Regionale Schule „Am Ploggensee“, 

für das Technikgebäude; 
7 Empfehlung der Schulkonferenz der Grundschule „Fritz Reuter“; 
8 Empfehlung der Schulkonferenz der Grundschule „Am Ploggensee“; 
9 Empfehlung der Schulkonferenz der Regionalen Schule „Am Wasserturm“; 
10 Anmerkungen der Verwaltung zur Begründung der Schulkonferenz der 

Grundschule "Fritz Reuter" 
 
 
 



Aufnahmekapazität der Regionalen Schule "Am Wasserturm"

25.05.2010

Seite 1/2

Schule: Regionale Schule "Am Wasserturm"

Ploggenseering 68

23936 Grevesmühlen

Träger: Stadt Grevesmühlen

Allgemeine Unterrichtsräume

lfd. Nr. Raum- Nr. Größe in qm Kapazität Art der Nutzung

Orientierungswert lt. VO

(1,9 m² pro Schüler)

EG keine keine keine Verwaltungs- und Personalräume

1. OG

1. 112 50,54 27 Klassenraum

2. 113 50,54 27 Klassenraum

3. 212 50,54 27 Klassenraum 

4. 213 50,54 27 Klassenraum

5. 312 50,54 27 Klassenraum

6. 314 50,54 27 Klassenraum

2. OG

1. 122 50,54 27 Klassenraum

2. 123 50,54 27 Klassenraum

3. 222 50,54 27 Klassenraum

4. 223 50,54 27 Klassenraum

5. 322 50,54 27 Klassenraum

3. OG

1. 132 50,54 27 Klassenraum/ Musik

2. 133 50,54 27 Klassenraum

3. 232 50,54 27 Klassenraum

4. 233 50,54 27 Klassenraum

5. 332 50,54 27 Klassenraum/ Englisch

6. 337 75,78 27 Klassenraum/ Geografie

7. 137 75,78 27 Klassenraum/ Kunst

Gesamtkapazität der Schule 486 Schüler



Des Weiteren werden folgende Sonderunterrichtsräume in der Regionalen

Schule "Am Wasserturm"  zur Verfügung gestellt:

Die Sonderunterrichtsräume dienen ausschließlich dem Fachunterricht und 

erhöhen nicht die Aufnahmekapazität der Schule !!!

lfd. Nr. Raum- Nr. Größe in qm Art der Nutzung

EG

1 307 75,78 Chemie

1. OG

1. 117 75,78 Werken

2. 317 75,78 Physik

2. OG

1. 127 75,78 Technik

2. 324 50,54 Computerkabinett

3. 327 75,78 Biologie

3. OG

1. 334 50,54 Computerkabinett

Abgestimmt mit der Schulleiterin Frau Hallmann am 22.04.2010.

Erläuterungen zur Gesamtkapazität: 

Bis auf zwei Räume (Kunst/Geographie) wurde der Orientierungswert

je Klassenraum bei der Schüleranzahl zu grunde gelegt.

Schülerzahlen laut Herbststatistiken per 1.10. des Jahres

Jahr Schülerzahl

2006 335

2007 435

2008 418

2009 413

Seite 2/2
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Aufnahmekapazität des Haupgebäudekomplexes

der geschlossenen Regionalen Schule "Am Ploggensee"

Schule: ehemalige Regionale Schule "Am Ploggenseering" Seite 1/2

Ploggenseering 64 19.05.2010

23936 Grevesmühlen

Träger: Stadt Grevesmühlen

Allgemeine Unterrichtsräume

lfd. Nr. Raum- Nr. Größe in qm Kapazität Art der Nutzung

Orientierungswert lt. VO

(1,9 m² pro Schüler)

EG

1. 1.1.1 50,54 24 Klassenraum

2. 1.1.2 50,54 24 Klassenraum

3. 1.1.3 50,54 24 Klassenraum

4. 1.1.4 50,54 24 Klassenraum

1. OG

1. 1.2.1 50,54 24 Klassenraum

2. 1.2.2 50,54 24 Klassenraum

3. 1.2.4 50,54 24 Klassenraum

2. OG

1. 1.3.1 50,54 24 Klassenraum

2. 1.3.2 50,54 24 Klassenraum

3. 1.3.3 50,54 24 Klassenraum

4. 1.3.4 50,54 24 Klassenraum

Gesamtkapazität der Schule 264 Schüler



Des Weiteren werden folgende Sonderunterrichtsräume in der ehemaligen 

Regionalen Schule "Am Ploggensee"  zur Verfügung gestellt:

Die Sonderunterrichtsräume dienen ausschließlich dem Fachunterricht und 

erhöhen nicht die Aufnahmekapazität der Schule !!!

lfd. Nr. Raum- Nr. Größe in qm Art der Nutzung

1. OG

1. 1.2.3 50,40 Computerkabinett

2. 1.2.5 15,78 Diagnostikraum

2. OG

1. 1.3.5 48,52 Kinder- und Jugendfilmstudio

Abgestimmt mit der Schulleiterin Frau Olbrisch am 20.04.2010.

Erläuterungen zur Gesamtkapazität: 

Im Schuljahr 2009/10 werden in 4 Klassenräumen im Hauptgebäude der 

geschlossenen Regionalen Schule "Am Ploggensee" 4 Förderklassen 

der Grundschule "Am Ploggensee" beschult.

Im Schuljahr 2010/11 werden voraussichtlich in 3 Klassenräumen im Haupt- 

gebäude der geschlossenen Regionalen Schule "Am Ploggensee" 3 Förderklassen 

der Grundschule "Am Ploggensee"  beschult.

Bei weiterem Kapazitätsbedarf für Grundschüler könnte hier die  Grundschule "Am 

Ploggensee" auch künftig Klassenräume für die Beschulung mitnutzen.

19.05.2010
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Aufnahmekapazität für das Technikgebäude 

der geschlossenen Regionalen Schule "Am Ploggensee"

Seite 1/2

Schule: ehemalige Regionale Schule "Am Ploggenseering" 25.05.2010

Ploggenseering 64

23936 Grevesmühlen

Träger: Stadt Grevesmühlen

Allgemeine Unterrichtsräume

lfd. Nr. Raum- Nr. Größe in qm Kapazität Art der Nutzung

Orientierungswert lt. VO

(1,9 m² pro Schüler)

EG keine keine keine Mittagsspeisung GS und PL

1. OG

1. 2.2.1 75,64 27 Klassenraum 

2. OG

1. 2.3.2. 75,64 27 Klassenraum 

Gesamtkapazität der Schule 54 Schüler



Des Weiteren werden folgende Sonderunterrichtsräume in der ehem. Regionalen

Schule "Am Ploggensee"  zur Verfügung gestellt:

Die Sonderunterrichtsräume dienen ausschließlich dem Fachunterricht und 

erhöhen nicht die Aufnahmekapazität der Schule !!!

lfd. Nr. Raum- Nr. Größe in qm Art der Nutzung

EG

1. 2.1.1 75,64 Speiseraum

2. 2.1.2 75,64 Chemieraum

1. OG

1. 2.2.2 75,64 Computerkabinett

2. 2.2.3 17,85 Einzelarbeitsraum/ Bibliothek

3. 2.2.5 23,93 Büroraum Produktives Lernen

2. OG

1. 2.3.1 75,64 Hauswirtschaftsraum

Abgestimmt mit der Schulleiterin Frau Hallmann am 22.04.2010.

Erläuterungen zur Gesamtkapazität: 

Die Schülerzahl je Klassenraum wurde der in den Klassen im Gebäude der 

Regionalen Schule "Am Wasserturm" angeglichen. 

Gegenwärtig werden die 2 ausgewiesenen Klassenräume für das Produktive

Lernen von zwei Lerngruppen mit je 18 Schüler genutzt.

Bei weiterem Bedarf für Regionalschüler könnte hier die  Regionalschule "Am 

Wasserturm" auch künftig vorhandene Räume für die Beschulung mitnutzen.

Seite 2/2
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Aufnahmekapazität der Grundschule "Am Ploggensee"
Seite 1/2

03.06.2010

Schule: Grundschule "Am Ploggensee"

Ploggenseering 64

23936 Grevesmühlen

Träger: Stadt Grevesmühlen

Allgemeine Unterrichtsräume

lfd. Nr. Raum- Nr. Größe in qm Kapazität Art der Nutzung

Orientierungswert lt. VO

(1,9 m² pro Schüler)

EG

1. 3.2 50,40 24 Klassenraum

2. 3.3 50,40 24 Klassenraum

3. 3.4 50,40 24 Klassenraum

1. OG

1. 3.6 50,40 24 Klassenraum

2. 3.7 50,40 24 Klassenraum

3. 3.8 50,40 24 Klassenraum

2. OG

1. 3.9 50,40 24 Klassenraum

2. 3.10 50,40 24 Klassenraum

3. 3.11 50,40 24 Klassenraum

4. 3.12 50,40 24 Klassenraum

Gesamtkapazität der Schule 240



Des Weiteren werden folgende Sonderunterrichtsräume in der 

Grundschule "Am Ploggensee"  zur Verfügung gestellt:

Die Sonderunterrichtsräume dienen ausschließlich dem Fachunterricht und 

erhöhen nicht die Aufnahmekapazität der Schule !!!

lfd. Nr. Raum- Nr. Größe in qm Art der Nutzung

EG

1. 3.1 50,40 Werkraum

1. OG

1. 3.5 50,40 Computerkabinett

Abgestimmt mit der Schulleiterin Frau Olbrisch am 03.06.2010.

Erläuterungen zur Gesamtkapazität: 

Siehe Schreiben der Schulleiterin vom 20.04.2010.

Im Schuljahr 2009/10 werden in 4 Klassenräumen im Hauptgebäude der geschlossenen

Regionalen Schule "Am Ploggensee" 4 Förderklassen der Grundschule beschult.

Im Schuljahr 2010/11 werden voraussichtlich in 3 Klassenräumen im Hauptgebäude der 

geschlossenen Regionalen Schule "Am Ploggensee" 3 Förderklassen der Grundschule 

beschult.

Schülerzahlen laut Herbststatistiken per 1.10. des Jahres

Jahr Schülerzahl

2006 259

2007 259

2008 254

2009 267

Seite 2/2
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Aufnahmekapazität der Grundschule "Fritz Reuter"
Seite 1/2

19.05.2010

Schule: Grundschule "Fritz Reuter"

Kleine Alleestraße 44

23936 Grevesmühlen

Träger: Stadt Grevesmühlen

Allgemeine Unterrichtsräume

lfd. Nr. Raum- Nr. Größe in qm Kapazität Art der Nutzung

Orientierungswert lt. VO

(1,9 m² pro Schüler)

KG keine keine

EG

1. 8 98,65 27 Klassenraum/ Musik/ Tanzgruppe

2. 7 57,10 27 Klassenraum

3. 9 41,78 22 Klassenraum

4. 10 50,41 24 Klassenraum

OG

1. 1 55,44 27 Klassenraum

2. 2 51,00 24 Klassenraum

3. 3 42,00 24 Klassenraum

4. 4 44,70 24 Klassenraum

5. 5 48,10 24 Klassenraum

Gesamtkapazität der Schule 223 Schüler



Des Weiteren werden folgende Sonderunterrichtsräume  in der 

Grundschule "Fritz Reuter"  zur Verfügung gestellt:

Die Sonderunterrichtsräume dienen ausschließlich dem Fachunterricht und 

erhöhen nicht die Aufnahmekapazität der Schule !!!

lfd. Nr. Raum- Nr. Größe in qm Art der Nutzung

KG

1. 12 54,90 Werken

2. 13 69,70 Umnutzung Klassenraum in Kunstraum

3. 14 19,50 Förderung von Kleingruppen

EG

1. 11 50,71 Umbau des Kunstraumes

zum Speiseraum

11,80 Umbau Lager in Essenausgabe/kl. Küche

OG

1. 6 51,60 Computerraum

Abgestimmt mit der Schulleiterin Frau Kodanek am 26.04.2010

Erläuterungen zur Gesamtkapazität: 

Siehe Schreiben der Schulleiterin vom 26.04.2010.

Empfehlung der Verwaltung:

Gemäß § 39(5) Schulgesetz M-V soll den Schülern ein Mittagessen angeboten werden.

Dies ist gegenwärtig in/an dieser Grundschule nicht möglich.

Die Verwaltung empfhielt daher,  zum Schuljahr 2011/ 2012 eine Essenausgabe

mit Speiseraum im Erdgeschoss der Grundschule einzurichten. In die Essenausgabe

soll ein kleine Küche (Kochen, Backen) für Projekte mit Schülern integriert werden.

Diese Räumlichkeiten können auch für Unterricht, Feste, Feiern, 

sonstige Veranstaltungen von der Schule flexibel genutzt werden.

Dazu ist der Umbau eines Sonderunterrichtsraumes erforderlich.

Favoritisiert wird hierfür der Raum 11 im Erdgeschoss mit angrenzendem Lager.

Die Baumaßnahme ist für das Haushaltsjahr 2011 einzuplanen.

Der Klassenraum Nr. 13 im Kellergeschoss wird künftig Kunstraum.

Dieser Kunstraum wird auch künftig für Teilungsunterricht zur Verfügung stehen.

Schülerzahlen laut Herbststatistiken per 1.10. des Jahres

Jahr Schülerzahl

2006 209

2007 224

2008 233 Seite 2/2

2009 247 19.05.2010
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Stadt Grevesmühlen 
GB Hauptamt - SB Kita/Schule/Jugend 
M.Wulff 
18.06.2010 

 
 
Schreiben der Schulkonferenz vom 11.06.2010 - Stellungnahme zur 
Aufnahmekapazität 
 
Sachliche und fachliche Anmerkungen der Verwaltung zur Begründung der 
Schulkonferenz:  
 
 
zu Punkt (1): 
  
- Oktober 2007 auf vielfachen Elternwunsch Bedarfserfassung für Mittagsessen 
   während der Unterrichtszeit durch Schule durchgeführt, 
   Bedarfe vom 04.10.2007:  19 Buskinder,  36 Hauskinder 
 
- Staffelung der Mittagseinnahme zum Beispiel in zwei Gruppen zu unterschiedlichen   
  Zeiten möglich: 
  Gruppe 1 Buskinder in großer Pause, wegen Erreichen des unterrichtsnahen 
  Schulbusses, 
  Gruppe 2 Hauskinder nach Unterrichtsende, da aus GVM 
 
 
Frage a.) und b.): 
 
- wird in anderen Schulen unproblematisch, flexibel organisiert (z.B. Grundschule   
  "Am Ploggensee", Regionalschule "Am Wasserturm", Schule Proseken....) 
 
 
Frage c.): 
 
- gemäß § 39 (5) Satz 1 SchulG M-V soll Schülern ein Mittagessen angeboten  
   werden 
 
   Die Stadt GVM als Schulträger hat ihre drei Schulen als einen komplexen    
   Schulstandort zu betrachten und zu entwickeln. 
 
- Ziel: an/in  jeder städtischen Schule gleiche Rahmenbedingungen vorhalten bzw.  
    schaffen, 
 Auslastung der vorhandenen Gebäude- und Raumkapazitäten unter  
 Beachtung guter Rahmenbedingungen für Unterricht und Wirtschaftlichkeit 
 
- über 90 % der Vorschulkinder im LK NWM besuchen im letzen Jahr vor der   
  Einschulung einen Kindergarten und nehmen dort an der Mittagsversorgung teil 
 
- Leitziel 4 der Grundschule "Fritz Reuter" : 
  Zitat: Für ein erfolgreiches Lernen ist das gesundheitliche Wohlbefinden eine    
   Grundvoraussetzung. Deshalb legen wir Wert auf eine gesunde Lebensweise  
   sowie Ernährung, das richtige Maß an Bewegung sowie bewusste Planung von  
   Phasen der An- und Entspannung. 
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 zu Punkt (2): 
 
- Fristen für Festlegung der Aufnahmekapazität der Schulen mit Beteiligung  
  zuständiger Gremien sind wegen der SchulKap VO vom Land M-V vorgegeben, 
 
 
 
zu Punkt (3): 
 
- Bedarfserfassung zum jetzigen Zeitpunkt unrelevant, da noch nicht geklärt: 

• welcher Speisenversorger 
• Höhe des Portionspreises, Umfang des Angebotes 
• Organisation des Schulablaufes und der Einnahme des Mittagessens 

 
- Grundsatzentscheidung erforderlich:  
   Soll künftig den Schülern in der GS FR ein Mittagessen angeboten werden? 
 
 
zu Frage a.): 
 
- einzuschulende Jahrgänge ab Schuljahr 2011/12 können auch nicht   
  befragt/beteiligt werden 
 
 
zu Frage b.): 
 
- Verwaltung sind keine offenen Fragen bekannt, ist auf alle Anfragen schriftlich oder  
   in Gesprächen eingegangen, 
 
 
zu Frage c.): 
 
- gemäß SchulG M-V erfolgte rechtzeitig und umfassend die Beteiligung der    
  Schulkonferenz als zuständiges Gremium, 
- Beschlussvorlage der VW wurde im Vorfeld "unterwandert" durch eigenwillige,  
   schriftliche Vorinformation durch die Schulleiterin, was bei  führte bei  
  Eltern/Lehrern bereits im  Vorfeld zu Irritationen und Unmut, 
- von VW wurde nie eine andere Vorlage als die mit der Variante Essenraum und  
  Speiseraum an Schulkonferenz  ausgereicht, 
 
 
zur Frage d.): 
 
- 28.01.2008  Schreiben des Bürgermeisters an Schulleiterin Kodanek mit 
   Ergebnis der Prüfung zum Um- und Ausbau des ehem.  
   Nebengebäudes "Plappereck" und Begründung der   
   Abrissentscheidung, ebenfalls Rückmeldung zur Schüler- 
   beförderung und 
   Raumnutzung im Kinder- und Jugendhaus als Übergangslösung 
   für Einnahme Mittagessen von Kindern aus sozialschwachen    
                                Familien wegen Spendeneingang, 



 3 

 
zu Punkt (4): 
 
- Behauptung der Eltern zur nicht statthaften Parallelnutzung, nicht 
 fachlich/gesetzlich untersetzt, 
- zeitgleiche Nutzung der Küche oder des Essenraumes von Schule und 
 Speisenanbieter ist vom Schulträger nicht beabsichtigt, sondern die 
 Mehrfachnutzung durch die Schule außerhalb der zeitlich begrenzten 
 Mittagsversorgung, 
-  Speisenanbieter nutzt Raum nur als Ausgabeküche, 
-  in beiden Hortgebäuden erfolgt gemeinsame Nutzung der Küchen von   
 Speisenanbieter und Hort unproblematisch, flexibel und in Absprache 
 außerhalb der festgelegten Mittagszeit, 
 
 Hier kann vom Schulträger Flexibilität, Kreativität und Unterstützung von 
 Lehrer- und  Elternschaft  erwartet werden. 
 
 
 
 zu Punkt (5): 
 
- zuerst Grundsatzentscheidung notwendig, dann Detailplanung unter Einbeziehung  
  der Schulleitung wie in anderen Schulen auch  (Aufgabe des Schulträgers gemäß §   
  102 (2) Satz 2 SchulG M-V - keine Elternmitwirkung!)  
 
 
 
zu Punkt (6): 
 
- richtiges Lüften des Raumes kann Essengeruch im Schulhaus minimieren, 
- Essengeruch ist Alltagsgeruch, kann auch angenehm/ appetitanregend sein, 
- Lärmbeeinträchtigung regulierbar durch Absprachen und Organisation -   
  kein unmittelbar angrenzender Unterrichtsraum (Lehrerzimmer) an Küche oder    
  Essenraum, 
- gegenwärtig wird ein Teil der Lehrerschaft und die Schulsachbearbeiterin  
  mittags mit Speisen (in Assietten) in der Schule beliefert - Essengeruch dürfte also   
  schon jetzt wahrnehmbar sein,    
   
 
zu Punkt (7): 
 
- sowohl Einschränkung im pädagogischen Angebot als auch finanzielle  
  Auswirkungen auf  die Schule sind weder durch Schulleitung noch Eltern belegt, 
- keine Auswirkungen auf Stundentafel, da 

• im Schuljahr 2009/10 Umsetzung der gesetzlichen Stundentafel 
flexibilisiert wurde- Kontingentstundentafel 

• ermöglicht Einzelschule, ihren konkreten örtl. Bedingungen gerecht zu 
werden, 

• eröffnet bisher nie dagewesenen pädagogischen Freiraum: z.B. 
eigenverantwortlich Schwerpunkte der individuellen Förderung der 
Schüler setzen, 
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• gemäß Unterrichtsversorgungsverordnung 2010/2011 § 8 "Organisation 
des Unterrichts" bilden Schulen in eigener pädago. Verantwortung im 
Rahmen der zugewiesenen Lehrerstunden des Grund- und des 
Zusatzbedarfes (anhand Schüleranzahl) Klassen und Lerngruppen und 
entscheiden über Organisation der individ. Förderung nach Maßgabe 
der festgestellten individuellen Bedarfe 

 
 
 
 
zu Punkt (8): 
 
- kein Eingriff auf Entwicklung der Schule und Weiterführung der bisherigen  
  pädagogischen Arbeit  
 
- keine rechtsrelevante Belastung für Eltern, weder für: 

• gegenwärtig beschulte Kinder  (verbleiben an der Schule) 
 

• noch im Schuljahr 2010/2011 aufzunehmende Kinder (verbleiben an der 
Schule) 

 
• noch für einzuschulende Jahrgänge ab Schuljahr 2011/2012, (Aufnahme 

Schüler erfolgt anhand der Aufnahmekapazität) 
 
 da Festlegung der Aufnahmekapazität  der Schule zum Schuljahr 2011/2012 greift .  
 
 
Entwicklung der Klassenzüge je Klassenstufe/Schuljahr anhand Aufnahmekapazität: 
 

               Klassenstufen 
Schuljahr 1 2 3 4 Klassenanzahl 
2009/2010 zweizügig zweizügig dreizügig dreizügig 10 
2010/2011 dreizügig zweizügig zweizügig dreizügig 10 
2011/2012 zweizügig     dreizügig zweizügig zweizügig 9 

 
Am Standort Grundschule "Fritz Reuter"  in Grevesmühlen war und ist auch künftig 
eine durchgängig dreizügige Beschulung von Klassenstufen 1 bis 4 aufgrund der 
Raumkapazitäten und der Sicherung der Unterrichts- und Erziehungsarbeit der 
Schule nicht möglich. 
 
 
 
 
zu Punkt (9): 
 
- keine Beeinträchtigung der pädagogischen Arbeit und räumlichen Situation, weil: 
  

 
• gleiche Anzahl der Sonderunterrichtsräume und je Klasse ein 

Klassenraum wie bisher vorgehalten werden, damit analoge Nutzung 
der Schulräume wie bisher gesichert ist. 
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• ab Schuljahr 2011/2012 eine Klasse und dementsprechend ein 
Klassenraum weniger  vorgehalten werden muss. 

 
- positive Beeinträchtigung der schulischen Entwicklung der Kinder durch Angebot     
   eines Mittagessens während der Unterrichtszeit, 
 
 
 
 
zu Punkt (10): 
 
- Behauptung der Eltern, 
  Bereits im Januar 2008 wurde durch die Verwaltung mit der zuständigen Behörde  
  für  den Schülertransport und der Schulleiterin die Thematik problematisiert und  
  abgeprüft. 
 
 
 
 
zu Punkt (11): 
 
- Behauptung der Eltern, 
   Die Verwaltung hat bereits 2007 und wiederholt aktuell vor Empfehlung in der  
   Vorlage andere Möglichkeiten/Standorte erwogen und geprüft. 



 
 
 
 

 

Unterschrift Einreicher Unterschrift Geschäftsbereich 
 

Stadt Grevesmühlen 

 

Beschlussvorlage 
 
 

Federführender Geschäftsbereich: 
Hauptamt 

Vorlage-Nr: 
Status: 
Aktenzeichen: 
Datum: 
Verfasser: 

VO/12SV/2010-052 
öffentlich 
 
25.06.2010 
Schulz, Katrin 

Beratung und Beschlussfassung zum Förderantrag Nr. 18/10 
Förderverein Grundschule Fritz Reuter e.V. 

Beratungsfolge: 

Datum Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung 

06.07.2010 Kultur- und Sozialausschuss 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Kultur- und Sozialausschuss beschließt, dem Förderverein Grundschule Fritz Reuter 
e.V. eine finanzielle Zuwendung in Höhe von 375,00 Euro zu gewähren. 
 



Vorlage VO/12SV/2010-052 
 

Seite: 2/2 

 

 
Sachverhalt:  
 
Mit Datum vom 05.05.2010 stellt der Förderverein Grundschule Fritz Reuter e.V. einen 
Antrag auf finanzielle Zuwendung i.H.v. 375,00 Euro für den Kauf von Wettkampfkarten und 
Urkunden im Rahmen der Aktion "Fit wie ein Turnschuh" der 10-jährigen Feier des Vereins. 
 
 
 
 
Anlage/n: 
 
Förderantrag Nr. 18/10 vom 05.05.2010 
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